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F a k u l t ä t s r a h m e n o r d n u n g  d e r  T e c h n i s c h e n  U n i v e r s i t ä t  
D o r t m u n d  

v o m  
1 0 .  F e b r u a r  2 0 2 2  

 
Auf Grund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.11.2021 (GV. NRW S. 1210a), hat die Technische Universität 
Dortmund die folgende Ordnung beschlossen: 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
§ 1  Organisation der Fakultäten 
§ 2  Mitglieder der Fakultäten 
§ 3  Zusammensetzung des Fakultätsrats, Stimmrecht der Mitarbeiter*innen in 

Technik und Verwaltung 
§ 4  Wahl und Abwahl der*des Dekan*in und der Prodekan*innen 
§ 5 Wahl der Gleichstellungsbeauftragten der Fakultät 
§ 6  Qualitätsverbesserungskommission 
§ 7  Studienbeirat 
§ 8  Geschäftsordnung 
§ 9  Übergangsbestimmung 
§ 10  Inkrafttreten 
 
 
 

§ 1 Organisation der Fakultäten 
 
Die Fakultät regelt ihre Organisation durch eine Fakultätsordnung und erlässt die 
sonstigen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ordnungen. 
 
 

§ 2 Mitglieder der Fakultäten 
 
(1) Mitglieder der Fakultät sind das hauptberufliche Hochschulpersonal, das 
überwiegend in der Fakultät tätig ist, und die Studierenden, die für einen von der 
Fakultät angebotenen Studiengang eingeschrieben sind.  
 
(2) 1Eine*ein in einer zentralen wissenschaftlichen Einrichtung oder in einer 
wissenschaftlichen Einrichtung an der Technischen Universität Dortmund (§ 29 
Abs. 5 HG) tätige Person, die die Einstellungsvoraussetzungen eine*r Professor*in 
nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 6 HG oder § 36 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 HG erfüllt 
und keiner Fakultät angehört, kann Mitglied der Fakultät werden, an der sie/er 
Aufgaben der Universität in Forschung und Lehre selbstständig wahrnimmt 
(Kooptation). 2Über den Antrag, der an die*der zuständige Dekan*in zu richten ist, 
beschließt der Fakultätsrat. 3Kooptierte Mitglieder haben dieselben Rechte und 
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Pflichten wie die Mitglieder der Fakultät. 4Bei Änderung der Tätigkeit der*des 
Kooptierten oder im Falle des (jederzeit möglichen) Widerrufs durch die Fakultät 
endet das Kooptationsverhältnis.  
 
 

§ 3 Zusammensetzung des Fakultätsrates, Stimmrecht der  
Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung 

 
(1) 1Die gruppenmäßige Zusammensetzung der Fakultätsräte richtet sich nach der 
Grundordnung. 2Die nach der Grundordnung vorgesehene Verringerung der Anzahl 
der Gruppenvertreterinnen und -vertreter in den Fakultätsräten erfolgt, wenn an 
dem nach der Wahlordnung festgelegtem Stichtag für die Wahlberechtigung 
weniger als 16 Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer in der Fakultät wahlberechtigt sind. 3Aufgrund einer Änderung der 
Anzahl der wahlberechtigten Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer erforderliche Anpassungen der gruppenmäßigen 
Zusammensetzung der Fakultätsräte erfolgen nach Ablauf der Amtszeit der 
Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 HG.  
 
(2) 1Mitglieder der Gruppe der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung haben 
kein Stimmrecht in Angelegenheiten der Berufung von Professor*innen. 2In den 
übrigen Angelegenheiten der Lehre, Forschung und Kunst haben Mitglieder der 
Gruppe der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung nur dann Stimmrecht, 
wenn sie entsprechende Funktionen in der Universität wahrnehmen und über 
besondere Erfahrungen im jeweiligen Bereich verfügen. 3Über das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 2 entscheidet die*der Dekan*in zu Beginn der auf die 
Wahl der Mitglieder der Gruppe der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung 
nachfolgenden konstituierenden Sitzung des Fakultätsrats für die Dauer der 
gesamten Amtszeit. 4Sofern ein Mitglied des Fakultätsrats dieser Entscheidung 
während der Sitzung oder in Textform innerhalb von zwei Wochen nach der Sitzung 
gegenüber der*dem Dekan*in oder der*dem Rektor*in widerspricht, entscheidet 
das Rektorat anstelle der*des Dekan*in über das Stimmrecht. 
 
 

§ 4 Wahl und Abwahl der*des Dekan*in 
und der Prodekan*innen 

 
(1) 1Die Wahl der*des neu zu wählenden Dekan*in erfolgt in der dem Beginn 
ihrer*seiner Amtszeit vorangehenden konstituierenden Sitzung des Fakultätsrats. 
2Die Wahl der Prodekan*innen erfolgt im Anschluss an die Wahl der*des Dekan*in. 
3Die*der designierte Dekan*in kann nur Prodekan*innen zur Wahl vorschlagen, die 
sich mit der Kandidatur einverstanden erklärt haben.  
 
(2) 1Die Dauer der jeweiligen Amtszeiten richtet sich nach den Regelungen der 
Grundordnung der Technischen Universität Dortmund. 2Vorbehaltlich einer 
anderweitigen Regelung beginnen die jeweiligen Amtszeiten am 01.10. und enden 
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am 30. 09.. 3Scheidet ein Mitglied des Dekanats vorzeitig aus seinem Amt aus, so 
findet eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit statt. 
 
(3) 1Die*der Dekan*in stellt unmittelbar nach jeder Wahl das Ergebnis fest. 
2Nachdem alle Gewählten die Annahme der Wahl erklärt haben, gibt die*der 
Dekan*in das abschließende Ergebnis der Wahl dem Rektorat und der 
Hochschulöffentlichkeit bekannt. 3Die Wahl der*des Dekan*in bedarf der 
Bestätigung durch die*den Rektor*in. 
 
(4) 1Die*der Dekan*in wird mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder des 
Fakultätsrats abgewählt, wenn zugleich mit der Mehrheit der Stimmen des 
Fakultätsrats ein*e neue*r Dekan*in gewählt wird. 2Das Nähere zum Verfahren zur 
Wahl und zur Abwahl regelt die Fakultätsordnung. 
 
 

§ 5 Wahl der Gleichstellungsbeauftragten der Fakultät 
 
(1) Die Wahl zur Gleichstellungsbeauftragten der Fakultäten und ihrer 
Stellvertreterinnen erfolgt als Mehrheitswahl. 2Die Amtszeit beträgt zwei Jahre; 
eine Wiederwahl ist möglich. 
 
(2) 1Wahlberechtigt sind alle weiblichen Mitglieder der Fakultät. 2Die 
Wahlberechtigten haben eine Stimme. 
 
(3) 1Wählbar für die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten ist jedes weibliche 
Mitglied der Fakultät. 2Die fachliche Qualifikation der Gleichstellungsbeauftragten 
soll den umfassenden Anforderungen ihrer Aufgaben gerecht werden; dies setzt 
entweder ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine im Einzelfall 
nachgewiesene andere fachliche Qualifikation voraus. 
 
(4) 1Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält; bei Stimmengleichheit 
entscheidet das von der*dem Dekan*in zu ziehende Los. 2Als Stellvertreterinnen 
gewählt sind die Kandidatinnen mit den nächstmeisten Stimmen in der 
Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmenzahlen. 3Sofern bei der Wahl nur eine 
Kandidatin zur Wahl steht, wird über diese Kandidatin mit Ja oder Nein 
abgestimmt. 4Die Kandidatin ist gewählt, wenn sie mehr Ja-Stimmen als Nein-
Stimmen erhält; im Übrigen ist die Wahl gescheitert.  
 
(5) 1Scheidet die Gleichstellungbeauftragte oder eine ihrer Stellvertreterinnen vor 
Ablauf der Amtszeit aus ihrem Amt aus, kann eine Nachwahl durch den 
Fakultätsrat für den Rest der Amtszeit erfolgen. 2Gewählt ist, wer die Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder des Fakultätsrats auf sich vereinigt, wobei die Wahl 
nicht gegen die Mehrheit der weiblichen Mitglieder des Fakultätsrats erfolgen darf. 
3Die Erfassung der Stimmen der weiblichen Mitglieder wird durch Verwendung 
verschiedenfarbiger Stimmzettel sichergestellt. 
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§ 6 Qualitätsverbesserungskommission 
 

Die Fakultäten richten eine Kommission zur Qualitätsverbesserung von Lehre und 
Studium nach den Vorgaben der Grundordnung ein, die die in § 4 Abs. 1 
Studiumsqualitätsgesetz vorgesehenen Aufgaben auf Fakultätsebene 
wahrnehmen.  
 
 

§ 7 Studienbeirat 
 
1Die Fakultäten richten einen Studienbeirat nach den Vorgaben des § 28 Abs. 8 HG 
ein. 2Einzelheiten zum Studienbeirat, insbesondere zur Zusammensetzung und zur 
Stimmgewichtung sind in der Fakultätsordnung zu regeln. 
 
 

§ 8 Geschäftsordnung 
 
1Die Regelungen dieser Fakultätsrahmenordnung gelten für die Fakultäten 
zwingend und unmittelbar. 2Bis zum Erlass einer eigenen Geschäftsordnung 
wenden die Gremien der Fakultät die Geschäftsordnung des Senats in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend an.  
 
 

§ 9 Übergangsbestimmung 
 
Die Fakultäten passen ihre bisherigen Ordnungen unverzüglich, spätestens bis 
zum 30. Juni 2017, dieser Ordnung an.  
 
 

§ 10 Inkrafttreten 
 
Diese Fakultätsrahmenordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Mitteilungen (AM) der Universität Dortmund in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Fachbereichsrahmenordnung der Technischen Universität Dortmund vom 
09. Januar 2017 (AM 1/2017) außer Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen Universität 
Dortmund vom 03.02.2022. 
 
Dortmund, den 10. Februar 2022 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessor 
Dr. Manfred Bayer 
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Ordnung zum Qualitätsmanagement für Studium und Lehre an der 
Technischen Universität Dortmund 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 2021 (GV. NRW S. 1210a), sowie der 
Regelungen der Studienakkreditierungsverordnung vom 25.01.2018 hat die Technische Universi-
tät Dortmund folgende Ordnung erlassen: 

Inhaltsverzeichnis: 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Zweck 

§ 3 Zuständigkeiten  

§ 4 Grundsätze  

§ 5 Datenschutz 

2. Abschnitt: Verfahren der Qualitätssicherung und -entwicklung 

§ 6 Verfahren 

§ 7 Studentische Lehrveranstaltungsbeurteilungen (LVB) 

§ 8 Studierendenbefragungen (SB) 

§ 9 Absolvent*innenbefragung (AB) 

§ 10 Studentisches Beschwerdemanagement (SBM) 

§ 11 Studienverlaufsmonitoring (SVM) 

§ 12 Fachschaftsgespräche 

§ 13 2-Jahres-Gespräche 

§ 14 Peer-Evaluationen 

§ 15 Information über die Ergebnisse der QSE-Verfahren 

§ 16 Neu-Einrichtung von Studiengängen  

§ 17 Akkreditierung von Studiengängen 

§ 18 Akkreditierungsentscheidungen 

§ 19 Wesentliche Änderungen von Studiengängen 

§ 20 Verfahren bei Beschwerden über die QSE-Verfahren nach § 6 

§ 21 Weitere Verfahren der Qualitätssicherung und -entwicklung 
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3. Abschnitt: Inkrafttreten 

§ 22 Inkrafttreten 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt die Verfahren zur Evaluation und Qualitätssicherung (hochschulweites Qua-
litätsmanagement) von Studium und Lehre an der TU Dortmund, einschließlich der Weiterbil-
dungsveranstaltungen. 

§ 2 Zweck 

(1) Ziel des hochschulweiten Qualitätsmanagements (QM) ist die regelmäßige und systema-
tische Überprüfung, Sicherung und Verbesserung der Qualität aller Leistungsbereiche für 
Studium und Lehre an der Technischen Universität Dortmund.  
 

(2) Das QM umfasst verschiedene Verfahren (s. § 6) zur hochschulweiten Qualitätssicherung 
und -entwicklung (QSE-Verfahren). Diese dienen insbesondere dazu: 
1. innerhalb und außerhalb der Hochschule Transparenz über die Qualität von Lehre 

und Studium herzustellen, 
2. die Beteiligung aller Hochschulmitglieder an der Qualitätssicherung und  

-entwicklung sicher zu stellen, 
3. den Diskurs der Hochschulmitglieder über Qualität von Studium und Lehre zu be-

fördern,  
4. und die Studienqualität zu sichern und zu verbessern. 

 
§ 3 Zuständigkeiten  

(1) Das Rektorat trägt gemäß § 16 Abs. 1 Satz 5 HG die Gesamtverantwortung für das QM und 
für die Durchführung und Weiterentwicklung der QSE-Verfahren auf Hochschulebene. Das 
Rektorat entscheidet über Vorgaben zur Struktur, Organisation sowie Ablauf des QM und 
die Akkreditierung von Studiengängen. 

(2) Die Fakultäten tragen die Verantwortung für die Qualitätssicherung der Studiengänge. 
Der*die Dekan*in der jeweiligen Fakultät ist für die Durchführung der Verfahren zur Qua-
litätssicherung und Evaluation auf Fakultätsebene verantwortlich. Die Fakultäten können 
ergänzende, dieser Ordnung nicht widersprechende Regelungen treffen und über die in 
dieser Ordnung geregelten QSE-Verfahren hinaus weitere qualitätssichernde Verfahren 
und Maßnahmen in eigener Verantwortung durchführen.  

(3) Die für das QM zuständige Stelle im Dezernat für Hochschulentwicklung und Organisation 
unterstützt alle Organisationseinheiten bei der Qualitätssicherung und -entwicklung von 
Studium und Lehre.  
 

(4) Das QM wird durch die Ständige Kommission des Senats für Qualitätsentwicklung in Stu-
dium und Lehre (SK QSL) in Abstimmung mit den Fakultäten und - für Aspekte des Lehr-
amts - dem DoKoLL regelmäßig reflektiert. Sollte Anpassungsbedarf ersichtlich werden, 
wird dieser dem Rektorat angezeigt. Die SK QSL bereitet die Entscheidungsfindung des 
Rektorats über die Akkreditierung von Studiengängen vor. 
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(5) Das DoKoLL trägt im Rahmen seiner Zuständigkeit dazu bei, die Qualität der Lehrer*in-
nenbildung zu sichern.  
 

(6) Das Rektorat setzt eine AG Gender und Diversität ein, die die Fakultäten in Bezug auf die 
Umsetzung der Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancen-
gleichheit auf Ebene der Studiengänge berät. 

§ 4 Grundsätze  

Studierende erfahren an der TU Dortmund Lehre nach besten universitären Standards und im Sinne 
der Einheit von Forschung und Lehre. Für das QM gelten folgende Grundsätze:  

1. Das QM folgt dem im Hochschulentwicklungsplan festgelegten Qualitätsverständnis von 
Studium und Lehre sowie dem vom Senat beschlossenem Leitbild für gute Lehre und zielt 
darauf ab, die Studienqualität zu verbessern.  

2. Alle Studiengänge durchlaufen regelmäßig eine Qualitätssicherung und -entwicklung so-
wie eine interne Akkreditierung unter Einbezug hochschulexterner Expertise. 

3. Die TU Dortmund berücksichtigt im Rahmen der einzelnen QSE-Verfahren Gender- und 
Diversitäts-Aspekte. 

4. Gesichtspunkte des Datenschutzes und der Vertraulichkeit sind stets zu berücksichtigen.  

§ 5 Datenschutz 

(1) Alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule, die im Rahmen des Geltungsbereichs 
dieser Ordnung mit personenbezogenen Daten umgehen, sind zur Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen in dieser Ordnung, dem Datenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen (DSG NRW) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verpflichtet. Sie 
sind auf das Datengeheimnis und die Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestände in 
§§ 33, 34 DSG NRW besonders hinzuweisen. Personenbezogene Daten sind solche im 
Sinne des Art. 4 Buchst. 1 DSGVO. 

(2) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten müssen die Bestimmungen des Artikels 5 
DSGVO eingehalten werden. Soweit in Gremien personenbezogene Daten zur Durchfüh-
rung des QSE-Verfahrens behandelt werden, geschieht dies in nichtöffentlicher Sitzung. 
Stellvertretenden Gremienmitgliedern dürfen personenbezogene Daten nur insoweit zu-
gänglich gemacht werden als sie ein verhindertes Gremienmitglied vertreten. 
 

(3) Bei der Durchführung von Befragungen in QSE-Verfahren sowie deren Auswertung ist 
stets die Anonymität der Teilnehmer*innen zu gewährleisten. 

 
(4) Personenbezogene Daten sind so frühzeitig i.S.d. § 4 DSG NRW zu anonymisieren, wie es 

das angewandte Verfahren zulässt. Dies soll insbesondere durch Aggregieren geschehen. 
Die Daten sind zu vernichten, wenn sie zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind, 
spätestens jedoch nach drei Jahren. Die Vernichtung der Daten ist zu dokumentieren. Im 
Übrigen sind die Rechte nach Art 12 ff DSGVO zu gewährleisten, soweit sie anwendbar 
sind. 

(5) Die von der Erhebung personenbezogener Daten betroffenen Personen sind vorab nach 
Art. 13 und Art. 14 DSGVO zu unterrichten. 

(6) Auf Antrag einer*eines Betroffenen geben folgende Stellen Auskunft über die im Rahmen 
der QSE-Verfahren zu ihrer*seiner Person gespeicherten Daten: 
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1. das Rektorat für die auf Hochschulebene gespeicherten Daten und 

2. die Fakultäten für die im Rahmen dieses Verfahrens auf Einrichtungsebene ge-
speicherten Daten. 

2. Abschnitt: Verfahren der Qualitätssicherung und -entwicklung 

§ 6 Verfahren 

An der TU Dortmund werden folgende QSE-Verfahren durchgeführt:  

a) Studentische Lehrveranstaltungsbeurteilungen, § 7 
b) Studierendenbefragungen, § 8 
c) Absolvent*innenstudien, § 9 
d) Studentisches Beschwerdemanagement, § 10 
e) Studienverlaufsmonitoring, § 11 
f) Fachschaftsgespräche, § 12 
g) 2-Jahres-Gespräche, § 13 
h) Peer-Evaluation, § 14 
i) Interne Studiengangsakkreditierung, § 16 ff 
j) Verfahren bei Beschwerden über die QSE-Verfahren, § 20 

§ 7 Studentische Lehrveranstaltungsbeurteilungen (LVB) 

(1) LVB sind regelmäßige, hochschulweit durchgeführte Befragungen von Studierenden zur 
Qualität von Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen, die dazu dienen: 
1. Dozent*innen eine konstruktive Rückmeldung zur Qualität ihrer Lehrveranstaltun-

gen aus Sicht der Studierenden zu geben, 
2. Dozent*innen dabei zu unterstützen, Stärken und Schwächen der eigenen Lehre 

zu analysieren und ggf. zu optimieren, 
3. Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität und Organisation von 

Lehre umzusetzen, 
4. Daten für die Vergabe von Lehrpreisen zu erheben sowie 
5. Daten für die Entscheidung über die Bewährung von Juniorprofessor*innen als 

Hochschullehrer*innen gemäß § 39 Abs. 5 HG zu erheben. 
Ohne gesetzliche oder satzungsmäßige Ermächtigung oder Einwilligung der*des Betroffe-
nen ist eine Verwendung der Daten zu anderen Zwecken, insbesondere für nicht genannte 
Leistungsbeurteilungen oder Personalmaßnahmen, unzulässig. 

(2) Zur Durchführung der Befragungen werden vom Fakultätsrat Fragebögen entwickelt, die 
Daten mindestens aus folgenden Bereichen erheben: 
1. didaktische und methodische Gestaltung der Lehrveranstaltung, 
2. Beratung und Betreuung durch die Dozent*innen, 
3. Interaktion zwischen Dozent*innen und Studierenden, 
4. Anforderungen und Arbeitsaufwand der Studierenden, 
5. Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung, 
6. Selbsteinschätzung der eigenen Lernvoraussetzungen durch die Studierenden, 
7. Einschätzung des Lernerfolgs bzw. Kompetenzerwerbs und 
8. Gesamtbeurteilung der Lehrveranstaltung. 
Obligatorischer Bestandteil der Fragebögen sind zudem Freitextfelder, die die Möglich-
keit für Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge geben.  
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(3) Die Fakultäten evaluieren mindestens einmal in zwei Studienjahren alle gemäß den Mo-

dulhandbüchern vorgesehenen Pflichtlehrveranstaltungen. Zudem sind in jedem Evalua-
tionszeitraum mindestens zwei Lehrveranstaltungen je Dozent*in zu evaluieren.  
 

(4) Die Dozent*innen ermöglichen die Durchführung der Befragungen innerhalb der Veran-
staltungszeit. Veranstaltungen mit einer Anzahl von weniger als zehn Studierenden wer-
den nur mithilfe eines Fragebogens evaluiert, wenn alle Studierenden der Veranstaltung 
einwilligen. Andernfalls werden alternative Feedbackmethoden eingesetzt. 

 
(5) Die nach Veranstaltungen aufgeschlüsselten Ergebnisse aller Einzelfragen werden durch 

das Dekanat zur Ergebnisanalyse übermittelt an:  
1. die Dozent*innen der jeweiligen Lehrveranstaltungen und 
2. die in der Fakultät für Angelegenheiten des Qualitätsmanagements für Studium und Lehre 
zuständige Kommission.  

 
Die Dozent*innen stellen die Ergebnisse in den Lehrveranstaltungen vor und diskutieren 
diese mit den Studierenden. Diese Informationen dienen den Dozent*innen als Grundlage 
zur eigenverantwortlichen Verbesserung der Lehre. 
 
Der Fakultätsrat erhält vom Dekanat die aggregierten und anonymisierten LVB-Ergeb-
nisse. Auf Anfrage kann dem Fakultätsrat im erforderlichen Umfang Einsicht in die nach 
Veranstaltungen aufgeschlüsselten Ergebnisse von Einzelfragen gewährt werden. Bei 
Verwendung und Interpretation der Ergebnisse sind stets die Grenzen der angewandten 
Methodik und der weitere Kontext zu berücksichtigen. 
 

(6) Auf Anfrage werden die personenbezogenen Ergebnisse aller Einzelfragen zu einer im 
Rahmen des Lehrexports angebotenen Veranstaltung an die zuständige Fakultät übermit-
telt. Auf Anfrage werden die personenbezogenen Ergebnisse aller Einzelfragen zu Veran-
staltungen einer*eines betroffenen Juniorprofessorin*Juniorprofessors an die für die 
Entscheidung über die Bewährung von Juniorprofessorinnen*Juniorprofessoren als 
Hochschullehrer*innen gemäß § 39 Abs. 5 HG und die für Vorbereitung solcher Entschei-
dungen zuständigen Stellen weitergeleitet. 
 

(7) Die Ordnungen nach § 3 Abs. 2 können eine Veröffentlichung der Ergebnisse mit Ausnahme 
der Angaben zu den Freitextfeldern vorsehen. Hierzu müssen die Ordnungen Art und Um-
fang der Veröffentlichung genau festlegen, wobei die jeweiligen gesetzlichen Beteili-
gungsrechte der Personalräte zu wahren sind. 

 
§ 8 Studierendenbefragungen (SB) 

(1) SB sind regelmäßige Befragungen von Studierenden, die dazu dienen: 
1. eine Informationsbasis zur Weiterentwicklung des Studienangebots, der Studien-

bedingungen, sowie der Informations- und Beratungsangebote zu schaffen und 
2. Daten für landesweite Gesamtauswertungen entsprechend der gültigen Vereinba-

rungen mit dem Wissenschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Verfügung zu stellen. 
 

(2) Die SB werden hochschulweit einheitlich durch die für das QM zuständige Stelle der Hoch-
schulverwaltung unter der Verantwortung des Rektorats durchgeführt. Studierende eines 
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Bachelorstudiengangs können zu maximal drei hochschulweiten Befragungen innerhalb 
des regulären Studienverlaufs und Studierende eines Masterstudiengangs zu maximal ei-
ner hochschulweiten Befragung eingeladen werden.  
 

(3) Die Fragebögen erheben Daten insbesondere aus folgenden Bereichen: 
1. Studienorientierung und Studienwahl,  
2. Studienorganisation und Studienverlauf, 
3. Studienbedingungen. 

 
(4) Die Fragebögen verabschiedet das Rektorat. Das Rektorat entscheidet über die Teilnahme 

an hochschulübergreifenden Befragungen. Die für das QM zuständige Stelle der Hoch-
schulverwaltung erstellt regelmäßig eine auf die Hochschule insgesamt bezogene Aus-
wertung zu den Befragungsergebnissen, die in der SK QSL beraten wird.  
 

§ 9 Absolvent*innenbefragung (AB) 

(1) AB sind regelmäßige Befragungen aller Absolvent*innen, die dazu dienen: 
1. systematisch Informationen über die Qualität und Berufsbefähigung der Studienan-

gebote einzuholen, 
2. Daten zum Berufseinstieg und Erwerbsverlauf nach Studienabschluss zu erheben, 
3. eine Informationsbasis zur Weiterentwicklung des Studienangebots, der Studienbe-

dingungen, sowie der Informations- und Beratungsangebote zu schaffen und 
4. Daten für landesweite Gesamtauswertungen entsprechend der jeweils gültigen Ver-

einbarungen mit dem Wissenschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Verfügung zu stellen. 
 

(2) Die AB werden hochschulweit in jedem Wintersemester unter der Verantwortung des Rek-
torats durchgeführt. Die Befragung richtet sich an die Absolvent*innen des jeweils voran-
gegangenen Studienjahres. Mit Beschluss des Rektorats kann die TU Dortmund an hoch-
schulübergreifenden AB teilnehmen.  
 

(3) Die Fragebögen erheben Daten insbesondere aus folgenden Bereichen: 
1. Studium und Studienverlauf, 
2. Berufseinstieg und Erwerbsverlauf und 
3. rückblickende Beurteilung des Studienangebots und der Studienbedingungen. 

(4) Die Fragebögen verabschiedet das Rektorat. Die für das QM zuständige Stelle der Hoch-
schulverwaltung erstellt regelmäßig eine auf die Hochschule insgesamt bezogene Aus-
wertung zu den Befragungsergebnissen. Das Dekanat und die in der Fakultät für Angele-
genheiten des Qualitätsmanagements für Studium und Lehre zuständige Kommission er-
halten nach Studiengängen bzw. Abschlussarten differenzierte Auswertungen.  

 
§ 10 Studentisches Beschwerdemanagement (SBM) 

(1) Das studentische Beschwerdemanagement bietet Studierenden sowohl auf Hochschul-
ebene (zentrale*r Beschwerdemanager*in) als auch in den Fakultäten (dezentrale*r Be-
schwerdemanager*in) Anlaufstellen bei Problemen im Studium. Darüber hinaus bietet 
das SBM die Möglichkeit, Vorschläge und Anregungen zur Verbesserung der Studienbe-
dingungen und -organisation zu unterbreiten.  
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(2) Der*die zentrale Beschwerdemanager*in wird vom Rektorat bestellt. Die dezentralen Be-

schwerdemanager*innen der Fakultäten werden vom Fakultätsrat bestellt. Die Aufgabe 
einer*eines dezentralen Beschwerdemanagerin*/Beschwerdemanagers kann auch auf 
den*die Studiendekan*in oder eine*n andere*n Funktionsträger*in übertragen werden.  

 
(3) Die Studierenden können sich wahlweise an den*die zentrale*n Beschwerde-manager*in 

oder den*die dezentrale*n Beschwerdemanager*in einer Fakultät wenden, deren Zustän-
digkeitsbereich von der Beschwerde betroffen ist. 
 

(4) Die dezentralen Beschwerdemanager*innen berichten einmal jährlich dem Dekanat und 
der für Angelegenheit des Qualitätsmanagements für Studium und Lehre zuständigen 
Kommission über eingegangene Beschwerden. Der*die zentrale Beschwerdemanager*in 
berichtet einmal jährlich der SK QSL über eingegangene Beschwerden.  

 
(5) Alle Beteiligten eines Beschwerdeverfahrens genießen höchste Vertraulichkeit. Die An-

gabe von personenbezogenen Daten bei der Meldung von Beschwerden ist freiwillig. Per-
sonenbezogene Daten werden ausschließlich von dem*der jeweiligen Beschwerdemana-
ger*in gespeichert und nur mit Einwilligung zur Bearbeitung der Beschwerde an andere 
Stellen übermittelt. Nach Abschluss eines Beschwerdeverfahrens werden alle personen-
bezogenen Daten gelöscht. 

 
§ 11 Studienverlaufsmonitoring (SVM) 

(1) Das SVM ist ein Instrument zur Analyse von Studienverlaufs- und Prüfungsdaten, das dazu 
dient:  

1. Studienverläufe und Studienerfolg (statistisch) zu untersuchen,  
2. kritische Studienphasen oder Studienbestandteile zu identifizieren und 
3. die Studierbarkeit zu verbessern.  
 

(2) Das SVM umfasst folgende Analysen:  
a) Kohortenanalysen: 

Analyse von Studienanfängerkohorten im zeitlichen Verlauf hinsichtlich Studiener-
folg, hochschulinternem Fach- und Studiengangswechsel, Exmatrikulation und 
Leistungspunkteerwerb 

b) Prüfungs- und Modulanalysen: 
Analyse von Teilleistungen und Modulprüfungen, insbesondere hinsichtlich des 
Zeitpunktes des Prüfungsversuchs, Anzahl von Wiederholungsversuchen und Prü-
fungserfolg  

 
(3) Für das SVM werden Studienverlaufs- und Prüfungsdaten gemäß § 2 Abs. 2 und 3 Ein-

schreibungsordnung der TU Dortmund herangezogen. Die für die Aufgabenerfüllung erfor-
derlichen Daten werden innerhalb der Hochschulverwaltung aus dem verwendeten Sys-
tem zur Studierenden- und Prüfungsverwaltung in ein zentrales Berichtssystem impor-
tiert und aufbereitet. 
 

(4) Aggregierte Ergebnisse ohne Personenbezug (z.B. Kohortenanalysen auf Studiengangs-
ebene) sowie Ergebnisse mit personenbeziehbaren Daten (z.B. Prüfungs- und Modulana-
lysen) werden von der für das QM zuständigen Stelle der Hochschulverwaltung dem Rek-
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torat und Dekanaten zur Verfügung gestellt. Bei aggregierten Ergebnissen ohne Personen-
bezug wird auf eine Darstellung der Ergebnisse verzichtet, wenn kundige Personen trotz 
Aggregation Personenbezüge erkennen können. 

 
(5) Eine Übermittlung und Veröffentlichung von Ergebnissen an andere Stellen innerhalb oder 

außerhalb der Hochschule bedarf der vorherigen Genehmigung des Rektorats. 
 
§ 12 Fachschaftsgespräche 

(1) Die jährlichen Gespräche zwischen dem*der Prorektor*in Studium sowie den Fachschaften 
dienen dazu: 

1. in einen direkten Austausch zwischen Studierenden und dem Rektorat über qualitäts-
relevante Fragen zu kommen,  

2. Studierenden die Möglichkeit zu geben, Vorschläge und Anregungen zur Verbesserung 
der Studienbedingungen und -organisation zu machen und  

3. Maßnahmen bei Qualitätsdefiziten zu initiieren.  
 

(2) Jeder Fachschaft wird jährlich die Gelegenheit zum Fachschaftsgespräch gegeben. An dem 
Gespräch nehmen der*die Prorektor*in Studium, Mitglieder des jeweiligen Fachschaftsrates 
und der*die zentrale Beschwerdemanager*in teil.  
 

(3) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der nach §§ 7 bis 11 durchgeführten Verfahren werden 
in den Fachschaftsgesprächen Aspekte der Qualität von Studium und Lehre thematisiert. Die 
Ergebnisse der Gespräche werden dokumentiert und allen Beteiligten zur Verfügung gestellt, 
wobei die Vertraulichkeit aller am Gespräch Beteiligten zu wahren ist.  
 

§ 13 2-Jahres-Gespräche 

(1) Alle zwei Jahre findet ein Gespräch zwischen dem*der Prorektor*in Studium und den Deka-
naten bzw. dem*der Prorektor*in Studium und der Leitung des Dortmunder Kompetenzzent-
rums für Lehrerbildung und Lehr-/Lernforschung (DoKoLL) statt, die dazu dienen: 

1. eine gemeinsame Betrachtung der Situation in Studium und Lehre anhand der Ergeb-
nisse der QSE-Verfahren vorzunehmen, 

2. Erfahrungen, Anliegen und Entwicklungen einer Fakultät und ihrer Studiengänge zu 
diskutieren, 

3. fachübergreifende Aspekte in der Lehrerbildung zu reflektieren,  
4. strategische Anliegen der Universitätsleitung zu thematisieren und  
5. konkrete, zeitnahe Maßnahmen und zentrale Unterstützungsmöglichkeiten abzu-

stimmen.   
Im Jahr der Peer-Evaluation nach § 14 kann das 2-Jahres-Gespräch ausgesetzt werden.  

 
(2) Als Grundlage der Gespräche dienen die Ergebnisse der nach §§ 7 bis 12 durchgeführten Ver-

fahren. Diese werden von der für das QM zuständigen Stelle der Hochschulverwaltung in ei-
nem Datenbericht festgehalten, welcher die wesentlichen Ergebnisse der QSE-Verfahren be-
inhaltet. Er kann durch weitere (hochschulstatistische) Daten ergänzt werden. Der Datenbe-
richt wird dem jeweiligen Dekanat bzw. der Leitung des DoKoLL vorab zur Verfügung gestellt. 
 

(3) Die zentralen Gesprächsinhalte und getroffenen Absprachen der 2-Jahres-Gespräche werden 
in einem Ergebnisprotokoll festgehalten und dienen als Grundlage für die folgenden 2-Jahres-
Gespräche. 
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§ 14 Peer-Evaluationen 

(1) Peer-Evaluationen sind Bewertungsverfahren durch externe, fachlich nahestehende Perso-
nen. Im Rahmen einer Peer-Evaluation findet ein Audit statt, an dem die Mitglieder der Peer-
Gruppe, Vertreter*innen der Fakultät/Fakultäten, die*der Rektoratsbeauftragte, die für das 
QM zuständige Stelle der Hochschulverwaltung sowie bei lehramtsbezogenen Studiengän-
gen ein*eine Vertreter*in des DoKoLL teilnehmen. Im Rahmen des Audits werden die Studi-
engänge sowie deren Qualitätssicherung und -entwicklung erörtert. Das Gespräch sowie 
das Ergebnis der Peer-Evaluation werden protokolliert.  
 

(2) Peer-Evaluationen dienen: 
1. der Vorbereitung der Entscheidung des Rektorats über die Akkreditierung von Studien-

gängen, 
2. der fachlich-inhaltlichen Reflektion der Curricula der Studiengänge sowie  
3. der Weiterentwicklung der Studiengänge. 

 
(3) Das Rektorat bestellt die Mitglieder der Peer-Gruppe. Sie besteht aus mindestens vier ex-

ternen Personen und soll sich wie folgt zusammensetzen: 
1. zwei fachlich nahestehende Hochschullehrer*innen, 
2. ein*e fachlich nahestehende*r Vertreter*in aus der beruflichen Praxis und 
3. ein*e fachlich nahestehende*r Studierende*r. 

 
(4) Bei der Akkreditierung von lehramtsbezogenen Studiengängen tritt ein*e Vertreter*in des 

für Schule zuständigen Ministeriums an die Stelle der Person nach Abs. 3 Nr. 2. Bei Lehr-
amtsstudiengängen mit dem Kombinationsfach Evangelische oder Katholische Theologie 
tritt zusätzlich ein*e Vertreter*in der örtlich zuständigen Diözese oder Landeskirche hinzu. 

 
(5) Die Fakultät hat bei der Auswahl der Hochschullehrer*innen sowie der*des Vertreterin*Ver-

treters aus der beruflichen Praxis ein Vorschlagsrecht. Die Vorschläge sollen das Ergebnis 
einer fakultätsinternen Diskussion sein. Bei Studiengängen mit einem großen Anteil an 
Lehrimporten sollen auch die exportierenden Fakultäten bei der Auswahl der Mitglieder be-
teiligt werden. 
 

(6) Das studentische Mitglied der Peer-Gruppe wird über den bundesweiten studentischen Ak-
kreditierungspool angefragt. Wird durch diesen kein*e Studierende*r benannt, haben die 
Mitglieder der Gruppe der Studierenden im Fakultätsrat ein Vorschlagsrecht. 

 
(7) Die Ergebnisse der Peer-Evaluation einschließlich der Entscheidungen des Rektorats über 

die Akkreditierung werden veröffentlicht.  
 
§ 15 Information über die Ergebnisse der QSE-Verfahren 
 
Die Fakultäten informieren ihre Mitglieder regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre, auf geeignete 
Weise über die wesentlichen Ergebnisse der QSE-Verfahren und die daraus abgeleiteten Maßnah-
men. Dies betrifft insbesondere die Information zum Umgang mit den Ergebnissen der Lehrveran-
staltungsbeurteilungen nach § 7 und die Ergebnisse der 2-Jahres-Gespräche nach § 13. 
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§ 16 Neu-Einrichtung von Studiengängen 
 

(1) Beabsichtigt eine Fakultät/beabsichtigen mehrere Fakultäten die Einführung eines neuen 
Studienganges, findet ein Gespräch zwischen der Fakultät/den Fakultäten und dem*der 
Prorektor*in Studium statt. Im Anschluss kann die Fakultät/können die Fakultäten einen 
Antrag auf Einrichtung eines neuen Studienganges stellen, über den das Rektorat entschei-
det. Dem Antrag ist ein Kurzkonzept des geplanten Studiengangs beizufügen. Stimmt das 
Rektorat dem Antrag zu, beginnt das Akkreditierungsverfahren gemäß § 16. 
 

(2) Die Neu-Einrichtung von lehramtsbezogenen Studiengängen setzt eine Programmakkredi-
tierung gemäß § 11 Abs. 1 LABG voraus. Die §§ 17 bis 19 finden keine Anwendung. 

 
§ 17 Akkreditierung von Studiengängen 

(1) Das Akkreditierungsverfahren wird durch die für das QM zuständige Stelle der Hochschul-
verwaltung koordiniert.  

(2) Das Akkreditierungsverfahren beginnt im Fall der Neu-Einrichtung eines Studiengangs mit 
der zustimmenden Entscheidung des Rektorats über den Antrag der Fakultät/Fakultäten 
gemäß § 16. Soll ein bereits akkreditierter Studiengang nach Ablauf der Gültigkeit der Ak-
kreditierung gemäß Abs. 6 erneut akkreditiert werden, leitet die für das QM zuständige 
Stelle der Hochschulverwaltung rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit der Akkreditierung ein 
neues Akkreditierungsverfahren ein. In diesem Fall beginnt das Verfahren mit einer entspre-
chenden Mitteilung der für das QM zuständigen Stelle der Hochschulverwaltung an die zu-
ständige Fakultät/zuständigen Fakultäten. 
 

(3) Im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens findet eine Peer-Evaluation gemäß § 14 statt, 
die die Entscheidung des Rektorats über die Akkreditierung eines Studiengangs vorbereitet. 
Zu Beginn des Akkreditierungsverfahrens unterbreitet/unterbreiten die Fakultät/die Fakul-
täten gemäß § 14 Abs. 5 einen Vorschlag zur Besetzung der Peer-Gruppe. Darauf bestellt 
das Rektorat gemäß § 14 Abs. 3 die Mitglieder der Peer-Gruppe sowie eine*n Rektoratsbe-
auftragte*n als Verfahrensbeobachter*in. Die*der Rektoratsbeauftragte soll einer anderen 
Fachkultur als der zu akkreditierende Studiengang angehören und nicht in diesem lehren. 
Sie*er erstellt einen Bericht über den Ablauf des Akkreditierungsverfahrens. Der Fakultäts-
konferenz wird die Möglichkeit eingeräumt, ein bis zwei Personen zu benennen, die eine 
fachliche Nähe zu den zu akkreditierenden Studiengängen bzw. zu dem zu akkreditierenden 
Studiengang aufweisen. Der*die Rektoratsbeauftragte, die von der Fakultätskonferenz be-
nannten Personen sowie bei lehramtsbezogenen Studiengängen ein*e Vertreter*in des Do-
KoLL nehmen in beratender Funktion an den Sitzungen der SK QSL nach Absatz 5 teil.  

(4) Die zuständige Fakultät/zuständigen Fakultäten erstellt/erstellen einen Bericht zu dem zu 
akkreditierenden Studiengang. Bei Neu-Einrichtung eines Studiengangs findet vor der Aus-
arbeitung des Berichtes an die Peer-Gruppe ein Beratungsgespräch mit der AG Gender und 
Diversität statt. Ziel des Gesprächs ist die Berücksichtigung von Gender- und Diversitäts-
aspekten auf Ebene des Studiengangs. Der Bericht wird an die Mitglieder der Peer-Gruppe 
weitergeleitet. Sodann erfolgt das Audit im Rahmen der Peer-Evaluation gemäß § 14. 

 
(5) Der Bericht der Fakultät/Fakultäten sowie das Ergebnis der Peer-Evaluation werden an die 

SK QSL weitergeleitet. Die SK QSL erarbeitet auf dieser Grundlage eine Beschlussempfeh-
lung für das Rektorat. Auf der Grundlage des Berichts der Fakultät/Fakultäten, des Berichts 
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der*des Rektoratsbeauftragten sowie des Ergebnisses der Peer-Evaluation und der Be-
schlussempfehlung der SK QSL entscheidet das Rektorat schließlich über die Akkreditie-
rung des Studienganges. Bei lehramtsbezogenen Studiengängen hat das DoKoLL die Mög-
lichkeit, eine Stellungnahme abzugeben, die das Rektorat im Rahmen seiner Entscheidung 
gemäß Satz 3 berücksichtigt. 

 
(6) Die Akkreditierung eines Studienganges ist jeweils für acht Jahre gültig. In begründeten 

Ausnahmefällen kann das Rektorat auch vor Ablauf der acht Jahre die Durchführung einer 
Peer-Evaluation gemäß § 14 beschließen. 

 
(7) Bei der Einführung von joint-Degree-Programmen wird zwischen den Partnerhochschulen 

eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, die auch die Durchführung der Akkreditie-
rung regelt. 

 
(8) Bei der Akkreditierung von lehramtsbezogenen Studiengängen ist das Ministerium für 

Schule und Bildung (MSB) gemäß der Vereinbarung zur Akkreditierung von lehramtsbezo-
genen Studiengängen im Rahmen der Systemakkreditierung zwischen MSB und der Tech-
nischen Universität Dortmund zu beteiligen. 
 

§ 18 Akkreditierungsentscheidungen 

(1) Das Rektorat kann folgende Entscheidungen treffen: 
1. akkreditiert ohne Auflagen, 
2. akkreditiert mit Auflagen oder 
3. nicht akkreditiert. 
Die Entscheidung des Rektorats ist zu begründen und öffentlich bekannt zu geben. 

(2) Weicht die Rektoratsentscheidung von der Beschlussempfehlung der SK QSL ab, beginnt 
ein Vermittlungsprozess, der durch die für das QM zuständige Stelle der Hochschulverwal-
tung koordiniert wird. Zunächst findet ein Gespräch zwischen dem*der Prorektor*in Stu-
dium, einem*einer Vertreter*in der Fakultät/Fakultäten sowie der SK QSL statt. Wird im 
Rahmen dieses Gesprächs eine Einigung der Parteien erzielt, entscheidet das Rektorat im 
Anschluss auf dieser Grundlage erneut und der Vermittlungsprozess endet. Wird im Rah-
men des Gesprächs keine Einigung zwischen den Parteien erzielt, erfolgt eine Anhörung des 
Senats. Der Senat gibt eine Stellungnahme ab, auf deren Grundlage das Rektorat im An-
schluss erneut entscheidet.  
 

(3) Im Fall einer Akkreditierung mit Auflagen muss die zuständige Fakultät bzw. müssen die 
zuständigen Fakultäten die Auflagen innerhalb einer durch das Rektorat festgelegten Frist 
umsetzen. Die Fakultät/Fakultäten erstattet/erstatten der SK QSL innerhalb der Frist 
schriftlich Bericht über die Umsetzung der Auflagen. Nach Ablauf der Frist kann das Rekto-
rat auf Beschlussempfehlung der SK QSL die folgenden Feststellungen treffen: 
1. Erfüllung der Auflagen, 
2. Teilweise Erfüllung der Auflagen mit Setzung einer Nachfrist oder 
3. Nichterfüllung der Auflagen. 
Stellt das Rektorat fest, dass die Auflagen nicht erfüllt wurden, beginnt ein Vermittlungs-
prozess gemäß Abs. 2 zwischen dem Rektorat, der Fakultät/den Fakultäten, der SK QSL und 
ggf. dem Senat. Bleibt der Vermittlungsprozess erfolglos, kann das Rektorat die Akkreditie-
rung entziehen. In diesem Fall wird der Studiengang aufgehoben. 
Die Entscheidung ist zu begründen und öffentlich bekannt zu geben.  
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§ 19 Wesentliche Änderungen von Studiengängen 
 

(1) Im Fall einer wesentlichen Änderung eines Studienganges vor Ablauf der Gültigkeit der Ak-
kreditierung gemäß § 17 Abs. 6 erarbeitet die SK QSL eine Beschlussempfehlung für das 
Rektorat zu der Frage, ob die wesentliche Änderung von der bestehenden Akkreditierung 
umfasst ist. Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung entscheidet das Rektorat schließ-
lich darüber, ob die wesentliche Änderung von der bestehenden Akkreditierung umfasst ist 
oder ob ein neues Akkreditierungsverfahren eingeleitet wird. Das neue Akkreditierungsver-
fahren beginnt mit der Entscheidung des Rektorats. §§ 17 und 18 gelten entsprechend. 
 

(2) Kriterien, die auf wesentliche Änderungen hinweisen, können insbesondere Änderungen bei 
der Studiengangsbezeichnung, der Regelstudienzeit, der Abschlussgrade, der Konzeption 
und den Qualifikationszielen sein. Eine wesentliche Änderung kann auch bei der Einrichtung 
von Vertiefungsrichtungen vorliegen, die zu substantiell unterschiedlichen Kompetenzen 
bei den Absolvent*innen führen. Die Verwaltung der TU Dortmund bewertet bei der Ände-
rung von Prüfungsordnungen anhand der Kriterien des Satzes 1, ob eine wesentliche Ände-
rung vorliegen könnte und beteiligt ggf. die Gremien gemäß Absatz 1. Die Entscheidung nach 
Absatz 1 erfolgt im Sinne einer Gesamtabwägung. 

§ 20 Verfahren bei Beschwerden über die QSE-Verfahren nach § 6 

(1) Die Ombudsstelle für Qualitätsmanagement in Studium und Lehre dient allen Beteiligten an 
QSE-Verfahren nach § 6 als Anlaufstelle bei Beschwerden über diese Verfahren. In Abgren-
zung zum studentischen Beschwerdemanagement nach § 10 behandelt die Ombudsstelle 
Beschwerden, die sich nicht auf das Studium, sondern auf die QSE-Verfahren nach § 6 be-
ziehen. Die Ombudsstelle vermittelt zwischen den Beteiligten und unterbreitet Vorschläge 
zur Konfliktlösung. Darüber hinaus bietet die Ombudsstelle allen Mitgliedern der Techni-
schen Universität Dortmund die Möglichkeit, Vorschläge und Anregungen zur Verbesserung 
der QSE-Verfahren zu unterbreiten. 

(2) Die Ombudsstelle besteht aus mindestens zwei Professor*innen der Technischen Univer-
sität Dortmund. Die Ombudspersonen werden vom Senat gewählt und vom Rektorat für 
eine Amtszeit von vier Jahren bestellt. Eine Wiederbestellung ist möglich. Sie handeln un-
abhängig und unparteiisch und behandeln jede Beschwerde individuell.  

(3) Kann der Konflikt durch die Ombudsstelle nicht gelöst werden, richtet der Senat anlass-
bezogen eine Beschwerdekommission ein. Die Beschwerdekommission berät über die Be-
schwerde und erarbeitet eine Beschlussempfehlung für das im Einzelfall zuständige Gre-
mium oder eine Stellungnahme zum weiteren Vorgehen. Der Beschwerdekommission ge-
hören drei Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrer*innen, ein Mitglied der Gruppe der 
akademischen Mitarbeiter*innen, ein Mitglied der Gruppe der Mitarbeiter*innen in Tech-
nik und Verwaltung und ein Mitglied der Gruppe der Studierenden an. 

(4) Die Ombudspersonen berichten einmal jährlich dem Senat über eingegangene Beschwer-
den. 
 

(5) Alle Beteiligten eines Beschwerdeverfahrens genießen höchste Vertraulichkeit. Die An-
gabe von personenbezogenen Daten bei der Meldung von Beschwerden ist freiwillig. Per-
sonenbezogene Daten werden ausschließlich von den Ombudspersonen gespeichert und 
nur mit Einwilligung zur Bearbeitung der Beschwerde an andere Stellen übermittelt. Nach 
Abschluss eines Beschwerdeverfahrens werden alle personenbezogenen Daten gelöscht. 
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§ 21 Weitere Verfahren der Qualitätssicherung und -entwicklung 

Aufgrund eines besonderen, zeitlich begrenzten Anlasses und zum Zwecke der Erprobung können 
auf Beschluss des Rektorats bzw. des Fakultätsrats über die in der Ordnung geregelten Evalua-
tionsverfahren weitere hochschulweite bzw. fakultätsinterne QSE-Verfahren durchgeführt wer-
den. 

3. Abschnitt: Inkrafttreten 

§ 22 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Tech-
nischen Universität Dortmund in Kraft. Die §§ 16-19 finden erst mit Verleihung des Siegels des 
Akkreditierungsrates für das Qualitätsmanagementsystem der TU Dortmund (Systemakkreditie-
rung) Anwendung. Zugleich tritt die Ordnung zum Qualitätsmanagement für Studium und Lehre 
an der Technischen Universität Dortmund vom 27.12.2019 (AM 1/2020, S. 1) außer Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen Universität Dortmund vom 
03.02.2022. 

 

Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1.  die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2.  das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher be-

anstandet, 
3.  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt, oder 

4.  bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rüge-
ausschlusses nicht hingewiesen worden. 

 

Dortmund, den 10. Februar 2022 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessor  
Dr. Manfred Bayer 
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Benutzungsordnung für die Service‐ und Dienstleistungen des Centrum für 

Entrepreneurship & Transfer (CET) im Rahmen des Programms  
„Exzellenz Start-up Center.NRW“ 

der Technischen Universität Dortmund  
vom 10. Februar 2022 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. November 2021 (GV. NRW. S. 1210a), hat die Technische 
Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 
 
§ 1 Gegenstand und Zweck 
 
Diese Ordnung gilt für die Service‐ und Dienstleistungen des Centrum für Entrepreneurship 
& Transfer (CET) der Technischen Universität Dortmund im Rahmen der Projektförderung 
„Exzellenz Start-up Center.NRW“ (gefördert durch das Land NRW, Zuwendungsgeber: 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie). Die Ordnung regelt 
das öffentlich-rechtliche Benutzungsverhältnis zwischen den Nutzer*innen und der 
Universität. 
 
§ 2 Nutzungsberechtigte 
 
(1) Nutzungsberechtigte der Angebote und Dienstleistungen des CET im Rahmen der 
Projektförderung „Exzellenz Start-up Center.NRW“ sind Mitglieder und Angehörige der 
Technischen Universität Dortmund, sofern die Inanspruchnahme nicht zugunsten eines 
Unternehmens genutzt wird. 
 
(2) Die Angebote und Dienstleistungen können bei freien Kapazitäten auch Mitgliedern und 
Angehörigen von Partnerhochschulen der „Exzellenz Start-up Center.NRW“ oder 
sonstigen Gründungsinteressierten der Regionen Westfälisches Ruhrgebiet und 
Südwestfalen zu Verfügung gestellt werden, sofern die Inanspruchnahme nicht zugunsten 
eines Unternehmens genutzt wird. 
 
(3) Im Zuge einer De-minimis-Beihilfe können Angebote und Dienstleistungen des CET im 
Rahmen der Projektförderung „Exzellenz Start-up Center.NRW“ auch Start-up-
Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die die Förderbedingungen erfüllen.  Start-
up-Unternehmen sind verpflichtet, die Nutzung der Angebote und Dienstleistungen des 
CET im Rahmen der Projektförderung „Exzellenz Start-up Center.NRW“ vorab zu 
beantragen und eine De-minimis-Erklärung abzugeben sowie alle erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Die Nutzung durch Start-up-Unternehmen darf erst nach 
schriftlicher Erlaubnis erfolgen. 
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§ 3 Allgemeine Zugangsregelungen 
 
(1) Im Rahmen der Projektförderung „Exzellenz Start-up Center.NRW“ stellt das CET einen 
CoWorkingSpace, einen MakerSpace sowie einen DataSpace (gemeinsam als „Spaces“ 
bezeichnet) zur Verfügung. 
 
(2) Allgemeine Zugangsvoraussetzung für die Nutzung der Spaces ist, dass ein Beitrag zu 
den Projektzielen der Projektförderung „Exzellenz Start-up Center.NRW“ geleistet wird. 
Projektziele sind insbesondere die Entwicklung innovativer und technologieorientierter 
Start-ups und Frühphasenunternehmen, die Stärkung des entrepreneurialen Mindsets der 
Technischen Universität Dortmund sowie der Partnerhochschulen und der Ausbau des 
Start-up-Ökosystems durch neue Kooperationen und Erhöhung der regionalen wie 
internationalen Sichtbarkeit. 
 
(3) Eine Auskunft zum Status der Unternehmensgründung ist von allen Nutzer*innen vor 
Inanspruchnahme der Angebote und Dienstleistungen des CET im Rahmen der 
Projektförderung „Exzellenz Start-up Center.NRW“ verpflichtend abzugeben. Änderungen 
in Bezug auf die erteilte Auskunft, insbesondere hinsichtlich des Status der 
Unternehmensgründung, sind gegenüber dem CET rechtzeitig anzuzeigen. 
 
(4) Die Öffnungszeiten der Spaces werden in geeigneter Weise bekannt gemacht. 
 
§ 4 CoWorkingSpace 
 
Der CoWorkingSpace ist eine kreative Lern- und Experimentierumgebung, in der aktiv 
entwickelt, gebastelt und gearbeitet wird und die Möglichkeit besteht, gemeinsam an 
einem Ort parallel an gemeinsamen Gründungsprojekten zu arbeiten. Es werden 
gemeinschaftlich nutzbare Arbeitsflächen zur Verfügung gestellt.  
 
§ 5 MakerSpace 
 
(1) Im Rahmen des MakerSpaces wird eine Lern- und Experimentierumgebung zur 
Verfügung gestellt, in der die Realisierung von individuellen Prototypen und die kreative 
Produktentwicklung möglich ist. 
 
(2) Die Nutzung der Geräte und Maschinen setzt eine verpflichtende Teilnahme an einer 
Sicherheitsunterweisung voraus, die zu dokumentieren ist. Erforderliche 
Schutzausrüstung wird durch das CET zur Verfügung gestellt. 
 
§ 6 DataSpace 
 
(1) Das DataSpace stellt eine kreative Lern- und Experimentierumgebung zur Verfügung, in 
der aktiv entwickelt, gebastelt und programmiert werden kann und Software-
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Entwicklungswerkzeuge, Computer und Endgeräte zur Erstellung von Prototypen genutzt 
werden können. 
 
(2) Vor erstmaliger Nutzung des DataSpaces ist die Teilnahme an einer Einweisung 
erforderlich, die zu dokumentieren ist. 
 
§ 7 Entgelte 
 
Für die Nutzung der Spaces, insbesondere für die Erbringung von Leistungen und für 
Verbrauchsgüter, werden im Rahmen der Projektförderung „Exzellenz Start-up 
Center.NRW“ keine Entgelte erhoben. Start-up-Unternehmen erhalten eine De-minimis 
Bescheinigung mit einem Bescheinigungswert über das fiktiv zu erhebende Entgelt. Die 
Nutzer*innen haben die Inanspruchnahme von Leistungen und Verbrauchsgütern nach 
den Vorgaben des CET vor Ort dem aufsichtführenden Personal anzuzeigen. 
 
§ 8 Nutzungsregelungen 
 
(1) Die Nutzer*innen sind zur pfleglichen und sachgemäßen Benutzung der Spaces, ihrer 
Einrichtung, Geräte und sonstigen Ausstattungen verpflichtet und haben diese vor 
Beschädigungen zu bewahren. Beschädigungen sind unverzüglich dem aufsichtführenden 
Personal des CET anzuzeigen. Einrichtung, Geräte und sonstige Ausstattungen dürfen 
nicht aus den Räumlichkeiten des CET entfernt werden. Zur Verfügung gestellte Software 
darf nur im Rahmen der jeweiligen Lizenzbedingungen genutzt werden. 
 
(2) In den Spaces entwickelte und erstellte Prototypen, Gerätschaften und sonstige 
Gegenstände dürfen ohne vorherige Rücksprache nicht aus den Räumlichkeiten des CET 
entfernt werden. Sie verbleiben grundsätzlich im Eigentum der Technischen Universität 
Dortmund und dürfen nur von fachkundigen Nutzer*innen verwendet werden und für den 
vorgesehenen Zweck sachgerecht eingesetzt werden. Eine Eigentumsübertragung kann 
Start-up-Unternehmen auf Antrag gewährt werden.  
 
(3) Die Nutzer*innen sind verpflichtet, alles zu unterlassen, was andere Nutzer*innen 
stören könnte. Neben den Nutzungsregelungen dieser Ordnung ist die Hausordnung der 
TechnologieZentrumDortmund GmbH zu beachten, soweit Räumlichkeiten der 
TechnologieZentrumDortmund GmbH benutzt werden. Im Übrigen gilt die Hausordnung 
der Universität in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Nutzer*innen haben den 
Sicherheitsvorgaben vor Ort und den Anweisungen des aufsichtführenden Personals des 
CET Folge zu leisten. 
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§ 9 Ausschluss und Beschränkung der Nutzung, Haftung 
 
Bei einem Verstoß gegen diese Ordnung kann die Technische Universität Dortmund 
Nutzer*innen befristet oder unbefristet, teilweise oder vollständig von der weiteren 
Nutzung der Leistungen des CET ausschließen. 
 
Die*der Nutzer*in haftet der Technischen Universität Dortmund für alle im 
Zusammenhang mit der Benutzung durch sie*ihn schuldhaft verursachten Schäden. 
 
§ 10 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Benutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund in Kraft. 
 
(2) Die Benutzungsordnung tritt am 31.08.2022 außer Kraft. Wird der Zeitraum der 
Projektförderung „Exzellenz Start-up Center.NRW“ verlängert, wird die Geltungsdauer 
dieser Benutzungsordnung an den neuen Zeitraum der Projektförderung angepasst.  
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 03.02.2022. 
 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 

1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht geworden, 
2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 

beanstandet, 
3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, oder 

4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des 
Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. 

 
Dortmund, den 10. Februar 2022 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessor 
Dr. Manfred Bayer 
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